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Änderungsantrag zu 3.2.

In Zeile 5:
Ein Zugang zu schnellem Internet und Mobilfunk ist Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe im 21.
Jahrhundert. Die gleichberechtigte Teilhabe an der Errungenschaft eines leistungsfähigen Internets
betrachten wir als ein Grundrecht für alle Menschen. Mangelnde Internetanbindung ist außerdem ein
massiver Standortnachteil für Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsentscheidungen. Wir wollen das Internet
als partizipatorisches Medium erhalten und ausbauen. Dafür muss eine Teilhabe auch technisch
möglich sein. Daher lehnen wir stark asymmetrische Verbindungsmodelle (unterschiedliche Up-&
Downloadgeschwindigkeiten) ab und setzen uns auf allen Ebenen für eine Stärkung der Netzneutralität
ein. Aus all diesen Gründen setzen wir uns für einen zügigen und zukunftsfähigen Ausbau von
Glasfasernetzen bis in die Gebäude ein (Fibre to the home - FTTH). Dabei sollte das ganze Land durch
den weiteren Ausbau eines schnellen Internets profitierenAußerdem setzen wir uns dafür ein, dass auf
Bundesebene ein Breitbandanschluss als Universaldienst eingestuft wird und damit zur
Daseinsvorsorge zählt.
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